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An die Mitglieder des 
VfB Viktoria Bettenhausen e.V. 
 
 
 

 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 
 
 
Werte Vereinsmitglieder, 
 
gemäß § 10 Abs.8 unserer Vereinssatzung lade ich Sie zur außerordentlichen 
Mitgliederversammlung des VfB Viktoria Bettenhausen e.V. ein. 
 
Sie findet statt am 
 

Freitag, dem 10. Mai 2019, um 19.00 Uhr, 
in der Gaststätte „Zum Osterholz“- 

Heiligenröder Str. 140, 34123 Kassel. 
 

 
Tagesordnung 

 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Mitteilung der Begründung für die 

Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. 
2. Beschlussfassung über Satzungsänderungen (§ 2; § 5 Abs. 7c; § 7a) 
3. Beschlussfassung über Anträge. 
4. Ehrungen von Mitgliedern 
5. Verschiedenes. 

 
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens bis zum 03. Mai 2019 beim 1. 
Vorsitzenden schriftlich eingereicht sein. Verspätet eingehende Anträge werden nicht mehr 
auf die Tagesordnung gesetzt. Ausgenommen hiervon sind Dringlichkeitsanträge, die mit 
dem Eintritt von Ereignissen begründet werden, welche nach Ablauf der Antragsfrist 
eingetreten sind. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Manfred Beyer 

Vorstand 
 
Es schreibt Ihnen 
1. Vorsitzender 
Manfred Beyer 

Telefon 0561 23911 
Telefax 0561 2889589 
    

m.beyer@vfb-viktoria-bettenhausen.de 

01.04.2019 



 
Anhang zur Tagesordnung der außerordentlichen. Mitgliederversammlung vom  

10. Mai 2019 
   

SATZUNG alt  SATZUNG neu 
§ 2 Zweck des Vereins.  § 2 Zweck und Aufgaben des Vereins. 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
 
(2) Der Verein hat vornehmlich folgenden Zweck: 
Er dient der Förderung des Volks-sportes, 
insbesondere der körperlichen und seelischen 
Gesundung der Allgemeinheit sowie der Jugend 
durch Pflege der Leibesübungen und der 
Kameradschaft. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht durch Förderung sportlicher Übungen 
und Leistungen. 
 
(3) Der Verein ist Mitglied des 
 

a) Landessportbundes Hessen e.V., 
b) der zuständigen Landesfachverbände, 
c) der zuständigen Spitzenverbände. 

 
Die jeweiligen Satzungen werden anerkannt. 

 
 

 (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abga-
benordnung. Der Zweck des Vereins ist die För-
derung des Sports. 
 
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere durch: 
Die Abhaltung von geordneten Sport- und Spiel-
übungen, die Durchführung von sportlichen Ver-
anstaltungen und dem Einsatz von Übungslei-
ter/innen sowie die Beschaffung, Erhaltung und 
Pflege von Sportanlagen und Sportgeräten. 
 
(3) Der VfB Viktoria Bettenhausen e.V. ist poli-
tisch und religiös neutral. Er bekennt sich zu den 
Grundsätzen der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland 
und setzt sich ein für ein Zusammenleben in 
Achtung, Respekt, Toleranz und Nächstenliebe. 
Der VfB Viktoria Bettenhausen e.V. wendet sich 
entschieden gegen jede Art von politischem oder 
religiösem Extremismus sowie Angriffen auf un-
sere demokratische Werte- und Rechtsordnung. 
Die Funktion des Sports als verbindendes Ele-
ment zwischen Nationalitäten, Kulturen und Reli-
gionen wird vom Verein gefördert. Der Verein 
bietet allen, unabhängig insbesondere von Alter, 
Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Glauben oder 
sexueller Orientierung, eine sportliche Heimat 
und wendet sich gegen Diskriminierungen und 
Benachteiligungen von Menschen, insbesondere 
wegen ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörig-
keit, Religion, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder Behinderung. 
Der Verein verurteilt jegliche Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexu-
eller Art ist. 
 
(4) Der Verein ist Mitglied des 
 
a) Landessportbundes Hessen e.V., 
b) der zuständigen Landesfachverbände, 
c) der zuständigen Spitzenverbände. 
 
Die jeweiligen Satzungen werden anerkannt. 
  

§ 5 Absatz 7 c   § 5 Absatz 7c lfd. Nr. 4- neu 

7) Die Mitgliedschaft erlischt: 
(a) durch freiwilligen Austritt……………… 
 
(b) durch Tod, 

 

  
 
 
 
 
 



(c) durch Ausschluss aus dem Verein. Der 
Ausschluss wird durch den Vereinsrat 
beschlossen. Auf Antrag eines Verreinsrats-
mitgliedes hat die Beschlussfassung in geheimer 
Abstimmung zu erfolgen: 
 

1. wenn das Mitglied trotz Mahnung mit 
der Bezahlung von Mitglieds-beiträgen 
für eine Zeit von mindestens 6 Monaten 
in Rückstand gekommen ist, 

 
2. bei grobem Verstoß gegen die 

Vereinssatzung oder die Satzung der 
Verbände, denen der Verein als Mitglied 
angehört, 

 
3. wenn sich das Vereinsmitglied un-

ehrenhaft verhält oder das Ansehen des 
Vereins oder eines Verbandes, dem der 
Verein angeschlossen ist, durch 
Äußerungen oder Handlungen 
herabsetzt. 

 
 

4. wenn ein Mitglied gegen die  
    Regelungen und Grundsätze der 
    Vereinssatzung verstößt oder den 
    Interessen des Vereins zuwider  
    handelt. Dazu gehört auch die  
    Missachtung von Grundsätzen des  
    Kinder- und Jugendschutzes, wie 
    dies im Verhaltenskodex des  
    Landessportbundes Hessen  
    niedergelegt ist sowie die Werbung 
    für bzw. die Kundgabe einer der  
    Satzung widersprechenden  
    extremistischen Gesinnung jeglicher 
    Art einschließlich des Tragens bzw. 
    Zeigens entsprechender  Kenn- 
    zeichen und Symbole. 

. 

§ 7a   § 7a Datenschutz -neu 

entfällt  Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder in automatisierter und nicht au-
tomatisierter Form. Diese Daten werden aus-
schließlich zur Erfüllung der in der Satzung ge-
nannten Zwecke und Aufgaben des Vereins ver-
arbeitet, z.B. im Rahmen der Mitgliederverwal-
tung. Weitere Einzelheiten hierzu sind in der Da-
tenschutzordnung des Vereins geregelt. Diese 
Datenschutzordnung ist nicht Bestandteil der 
Satzung. Für den Erlass, die Änderung und die 
Aufhebung der Datenschutzordnung ist der Vor-
stand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehr-
heit beschließt. Die jeweils aktuelle Datenschutz-
ordnung wird mit der Veröffentlichung auf der 
Homepage des Vereins für alle Mitglieder ver-
bindlich.  
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